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▪ Service für den Geschädigten

▪ Streitpunkte

▪ „Reparaturfragen“

▪ „Prognoserisiko“

▪ „Werkstattverweis“

▪ „freie Sachverständigenwahl“

▪ Weichenstellung

▪ Kaskoversicherung

▪ Haftpflichtversicherung

„Aktives Schadensmanagement“



Geschädigter Schädiger

▪ § 1323 ABGB

▪ Naturalrestitution

▪ Aufwendungen zur Schadensbeseitigung
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§ 1323 ABGB



Geschädigter Schädiger

HP-Versicherer

▪ § 1323 ABGB

▪ Naturalrestitution

▪ Aufwendungen zur Schadensbeseitigung

▪ Versicherung richtet sich nach Haftung (Ausnahme: Spalttarif)

Haftpflichtversicherung

§ 1323 ABGB

§ 26 KHVG

Versicherungsvertrag



▪ Naturalrestitution: „gleichartiger, wirtschaftlich gleichwertiger Zustand“
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▪ Naturalrestitution: „gleichartiger, wirtschaftlich gleichwertiger Zustand“

▪ Bsp: „Felgenklinik“

▪ Austausch der Felge erforderlich? → Tatfrage

▪ Stellung des Werkstattbetreibers?

Reparaturfragen



▪ Varianten:

▪ „Einvernehmliche Reparatur 1“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 70,-; Reparaturkostent 80,-
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▪ Varianten:

▪ „Einvernehmliche Reparatur 1“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 70,-; Reparaturkostent 80,-

▪ „Einvernehmliche Reparatur 2“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 70,-; Reparaturkostent 130,-
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▪ Varianten:

▪ „Einvernehmliche Reparatur 1“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 70,-; Reparaturkostent 80,-

▪ „Einvernehmliche Reparatur 2“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 70,-; Reparaturkostent 130,-

▪ „Grenzfall Totalschaden“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 110,-; Reparaturkostent 130,-

Prognoserisiko



▪ Varianten:

▪ „Einvernehmliche Reparatur 1“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 70,-; Reparaturkostent 80,-

▪ „Einvernehmliche Reparatur 2“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 70,-; Reparaturkostent 130,-

▪ „Grenzfall Totalschaden“: Wiederbeschaffungswert 100,-; 
Reparaturkostenp 110,-; Reparaturkostent 130,-

▪ „Totalschaden“: Wiederbeschaffungswert 100,-;
Reparaturkostenp 130,-; Reparaturkostent 150,-

Prognoserisiko



▪ Ausprägung des Prognoserisikos

▪ Werkstattrisiko beim Schädiger (BGH, OGH)
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▪ Ausprägung des Prognoserisikos

▪ Werkstattrisiko beim Schädiger (BGH, OGH)

▪ Bei Verschulden des Werkstattbetreibers Solidarhaftung (§ 896 ABGB)

Werkstattrisiko



▪ freie Fachwerkstatt/Kooperationsvereinbarung mit Markenwerkstätte

Werkstattverweis



▪ freie Fachwerkstatt/Kooperationsvereinbarung mit Markenwerkstätte

▪ BGH

▪ Geschädigter ist „Herr des Restitutionsgeschehens“

▪ … darf Schadensbehebung „in eigener Regie“ durchführen

▪ § 249 BGB: „Magna Charta“ des deutschen Haftpflichtrechts
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▪ freie Fachwerkstatt/Kooperationsvereinbarung mit Markenwerkstätte

▪ BGH

▪ Geschädigter ist „Herr des Restitutionsgeschehens“

▪ … darf Schadensbehebung „in eigener Regie“ durchführen

▪ § 249 BGB: „Magna Charta“ des deutschen Haftpflichtrechts

▪ Österreich?

▪ § 1323 ABGB

Werkstattverweis



▪ Verweis unzulässig

▪ geringere Qualität

▪ Verlust von Ansprüchen/Rechten des Geschädigten („Herstellergarantie“)

▪ „Marktmisstrauen“
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▪ Verweis unzulässig

▪ geringere Qualität

▪ Verlust von Ansprüchen/Rechten des Geschädigten („Herstellergarantie“)

▪ „Marktmisstrauen“

▪ Kooperationsvereinbarung mit Markenwerkstatt („Rabatt“)?

▪ Apathy vs Reischauer

▪ OGH?

Werkstattverweis



▪ Verweis unzulässig

▪ geringere Qualität

▪ Verlust von Ansprüchen/Rechten des Geschädigten („Herstellergarantie“)

▪ „Marktmisstrauen“

▪ Kooperationsvereinbarung mit Markenwerkstatt („Rabatt“)?

▪ Apathy vs Reischauer

▪ OGH?

▪ Verweis allenfalls zulässig (§ 1304 - Schadensminderungsobliegenheit)

▪ standardisierte Reparatur, keine Interessenkollision, kein Sicherheitsrisiko

Werkstattverweis



▪ „archimedischer Punkt“ der Schadensabwicklung (Ch. Huber)?

„Freie Sachverständigenwahl“



▪ „archimedischer Punkt“ der Schadensabwicklung (Ch. Huber)?

▪ Privatautonomie: freie Wahl des Geschädigten

▪ Wer trägt die Kosten?

„Freie Sachverständigenwahl“



▪ BGH (stRsp) - Kostenersatz durch VR

▪ … wenn Begutachtung „erforderlich und zweckmäßig“

▪ … wenn „ein verständig und wirtschaftlich denkender Geschädigter die 
Einschaltung eines Sachverständigen für geboten erachten durfte“
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▪ BGH (stRsp) - Kostenersatz durch VR

▪ … wenn Begutachtung „erforderlich und zweckmäßig“

▪ … wenn „ein verständig und wirtschaftlich denkender Geschädigter die 
Einschaltung eines Sachverständigen für geboten erachten durfte“

▪ … in aller Regel ersatzfähig: Teil der Naturalrestitution

▪ OGH (2 Ob 207/78) - Kostenersatz durch VR

▪ „Kosten der Schadensfeststellung“

▪ keine „vorprozessualen Kosten“

▪ Folgeschäden im Adäquanz- und Rechtswidrigkeitszusammenhang

Wer trägt die Kosten?



▪ Einwand - Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit (§ 1304)

▪ Gutachten des VR reicht aus?

▪ „Prämienargument“? - Begutachtung durch VR billiger?
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▪ Einwand - Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit (§ 1304)

▪ Gutachten des VR reicht aus?

▪ „Prämienargument“? - Begutachtung durch VR billiger?

▪ ABER

▪ Waffengleichheit

▪ Beweisregeln

▪ Integritätsinteresse

▪ Ergebnis: Anspruch auf Kostenersatz

Kostenersatz durch VR



▪ „offensichtlich überhöhte“ Honorare

▪ „offensichtliche Bagatellschäden“
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▪ „offensichtlich überhöhte“ Honorare
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▪ „Geheimgutachten“
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▪ „offensichtlich überhöhte“ Honorare

▪ „offensichtliche Bagatellschäden“

▪ „Geheimgutachten“

▪ Mitverschulden

Kostenersatz: Einschränkungen



▪ erhöhter Sorgfaltsmaßstab (§ 1299 ABGB)

Haftung des Sachverständigen



▪ erhöhter Sorgfaltsmaßstab (§ 1299 ABGB)
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▪ erhöhter Sorgfaltsmaßstab (§ 1299 ABGB)

▪ „Differenzschaden“ (bloßer Vermögensschaden)

▪ Beauftragung durch Geschädigten

▪ Haftung ggü Geschädigtem: Vertrag

▪ Haftung ggü VR: objektiv-rechtliche Schutzpflichten 
(„drittgerichtetes Gutachten“)

▪ Beauftragung durch VR

▪ kein Korrektiv durch Haftungsrecht

Haftung des Sachverständigen

G VR

SV

G VR

SV



▪ Überragende Rolle des Versicherers

▪ Haftpflichtversicherung: Versicherung folgt Haftung

Fazit



▪ Überragende Rolle des Versicherers

▪ Haftpflichtversicherung: Versicherung folgt Haftung

▪ Judikatur?

Fazit
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